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A L L G E M E I N E  H I N W E I S E  
EXTERNE SCHÜLER – ÜBERBRÜCKER - TAGESINTERNAT 

Bitte verlässlich lesen und aufbewahren! 
 
Externe Schüler/innen der 1. bis 8. Klasse: 
Außerhalb der Unterrichtszeit ist ein Aufenthalt im Kollegsbereich für externe Schülerinnen 
und Schüler der 1. bis 5. Klassen nicht erlaubt! Nach Unterrichtsende (Essenszeiten beach-
ten!) verlassen sie das Schulgelände und erscheinen dann pünktlich wieder zum Nachmit-
tagsunterricht.  
Für externe Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. Klassen ist ein Überbrücken in den Klas-
senräumen möglich, die am Nachmittag nicht versperrt und beaufsichtigt sind. 
Die Teilnahme an den zusätzlichen Tagesinternatsangeboten ist auch für externe Schülerin-
nen und Schüler möglich. Es gelten die unter „Teilnahme an den zusätzlichen Tagesinter-
natsangeboten“ angeführten Regelungen. 
 
Mittagessen für externe Schüler/innen: 
Zum Mittagessen können sich externe Schüler/innen im Vorhinein jederzeit anmelden. Bei 
regelmäßiger Inanspruchnahme des Mittagessens wird um eine Dauermeldung bei 
der TI-Leitung (Prof. Tutschek) gebeten. Formulare sind bei der TI-Leitung, im Sekreta-
riat und vor dem Speisesaal erhältlich. 
Eine fallweise Abmeldung vom Mittagessen ist bei Dauermeldungen nicht möglich. 

Die Dauermeldung wird deshalb entsprechend billiger verrechnet! 
Einzelmeldung:  Bei fallweiser Inanspruchnahme muss vor dem Essen eine Anmel-
dung vor Betreten des Speisesaales erfolgen! 
Verrechnung: Dauermeldungen ab Oktober monatlich; Einzelmeldungen semesterweise. 

Achtung: 
Essenszeiten für externe Schüler der Unterstufe ab 13.40, wenn Unterrichtsende um 13.30! 
Mit Beginn eines neuen Schuljahres ist eine schriftliche Neuanmeldung unbedingt 
notwendig. Meldungen aus dem Vorjahr werden nicht übernommen! 
 
Überbrücker 
Externe Schüler und Schülerinnen der 1. bis 5. Klassen können in der Schule unter Beauf-
sichtigung max. zwei Stunden auf den Beginn des Nachmittagsunterrichtes, von unverbindli-
chen Übungen, Freifächern, Kursen und Aktivitäten warten. Eine entsprechende schriftliche 
Anmeldung (Dauer- oder Einzelmeldung) ist bei der Tagesinternatsleitung oder im Sekretari-
at notwendig. Es gelten eigene Essenszeiten. 
Nach dem Nachmittagsunterricht ist eine Rückkehr in das Tagesinternat nicht 
möglich. Die Teilnahme an den Tutorien ist nur für tagesinterne Schülerinnen und 
Schüler möglich. 
Die Abrechnung erfolgt analog zu den Essensanmeldungen über die Schulgeldverrechnung. 
 



 
Für die 3., 4. und 5. Klassen gelten bei Pflichtunterricht am Nachmittag eigene 
Regelungen: Alle externen Schülerinnen und Schüler werden als Überbrücker ge-
führt! Der Überbrückerstatus beinhaltet Essen, Aufsicht bis zu Beginn des Nachmittagsunter-
richtes und Benützung von Freizeiteinrichtungen. 
Eine schriftliche Abmeldung im Voraus ist möglich. Diese, vom Überbrückerstatus dann 
abgemeldeten Schülerinnen und Schüler haben nach Beendigung des Vormittagsunterrichtes 
sofort das Schulgelände zu verlassen und pünktlich zum Nachmittagsunterricht wieder zu 
erscheinen und können NICHT Essengehen! Bei Verstößen gegen diese Regelung wird der 
Überbrückerbeitrag verrechnet!   
 
Tagesinterne Schüler/innen 
Nach dem Unterrichtsschluss ist Mittagessen u. Freizeit. 
Lernzeiten: 15.20 - 16.10, 16.30 - 17.30.  
Das Tagesinternat endet um 17.30 Uhr 
Für tagesinterne Schüler/innen wird an Tagen mit Nachmittagsunterricht eine 
Betreuung bis 18.00 Uhr angeboten! Eine entsprechende Dauermeldung für die Inan-
spruchnahme ist notwendig! 
In der Oberstufe ist das Tagesinternat täglich bis 18.00 geöffnet. 
Ohne besondere Erlaubnis darf der Bereich des Kollegium Kalksburg vor 17.30 
nicht verlassen werden. 
Schriftliche Entschuldigungen: Wenn Schüler/innen vom TI am Nachmittag ganz oder 
teilweise freigestellt werden sollen (Besorgungen, Arztbesuch, ...), möge dies schon am Vor-
tag schriftlich unter Angabe des Grundes der Präfektin / dem Präfekten mitgeteilt werden. 
Ein Verlassen des Schulgeländes ohne Abmeldung ist ein Verstoß gegen die Hausordnung. 
 
Teilnahme an den zusätzlichen Tagesinternatsangeboten 
Die Teilnahme an den zusätzlichen Tagesinternatsangeboten wie Fußball, Volleyball, Leicht-
athletik, …. ist für Schülerinnen und Schüler ab einer 3-Tages-Dauermeldung im Tage-
sinternatspreis enthalten (ohne zusätzlichen Kosten ausgenommen Materialbeiträgen). 
Bei Meldungen für einen Tag oder zwei Tage gelten ebenso wie für externe Schüler/innen 
und Überbrücker die ausgewiesenen Monatspreise, die 8mal pro Schuljahr verrechnet wer-
den: 
 

Fußball   22 Euro  Volleyball, 1.-2.Kl.       22 Euro 
Kraftkammer 22 Euro  Leichtathletik       13 Euro 
English Theatre 22 Euro  Selbstverteidigung         8 Euro 
 

Für zusätzliche Kurse werden für alle Schüler/innen die Selbstkosten verrechnet. 
 
Bei auftretenden Problemen oder Unklarheiten ersuche ich um persönliche Kontaktaufnahme 
(siehe unten), um die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Tagesinternat nachhaltig zu ver-
bessern. 

 
In der Hoffnung auf gute Kooperation zum Wohle der Kinder verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Mag. Karl Tutschek, e.h. Dir. Mag. Michael Dobes, e.h. 
Leiter des Tagesinternats Direktor 
 

Tagesinternat: Prof. Mag. Karl Tutschek, Tel.: 01 - 888 41 58 - 116, E-Mail: ktutschek@kalksburg.at 


